
 

 

 

Vier-Tore-Stadt  
Neubrandenburg 

Anfrage 
 
gemäß § 7 der Hauptsatzung 
 
Anfragen Nr.: ANF/VIII/0039   
    
  
Gegenstand:  Sicherheit und Ordnung und die Umsetzung von unserem 

Ordnungsamt und unserer örtlichen Polizei 
 

 

Behandlung:  öffentlich 
  
Anfrage vom: 15.01.2025 
  
Einreicher: Ratsherr Tim Großmüller 
  
  
  

 



Wir fordern klare und konkrete Aussagen und einen Ansprechpartner für alle Fragen 
zum Ordnungsamt. Unsere Fragen mögen entsprechend der Nummerierung konkret 
zuordenbar beantwortet werden. 

Sollte die Stadt Neubrandenburg in ihrer Verwaltung darüber keine Aussagen treffen 
können, wird der Oberbürgermeister angewiesen, von den entsprechenden Stellen 
wie z. B. dem Landkreis oder der örtlichen Polizei Auskünfte einzuholen. 

1. Entwicklung der Anzahl des Personals im Ordnungsamt in unserer Stadt 
Neubrandenburg. Bitte teilen Sie mir die jährliche Entwicklung der 
Mitarbeiterzahlen von 2014 bis 2025 mit und untergliedern Sie dabei nach den 
zuständigen Aufgaben. 

2. Benennen Sie Ihre aktuellen Arbeitszeiten detailiert, aufgegliedert nach Tagen 
und Mitarbeitern und Stadtgebieten. 

3. Unter welcher Telefonnummer, außerhalb der üblichen Tätigkeitszeiten der 
Verwaltung, können die Bürger unserer Stadt das Ordnungsamt erreichen? 

4. Welche Aufgaben werden in Neubrandenburg vom Ordnungsamt 
wahrgenommen? Die Tätigkeitsgebiete sollen nach Aufwand und Ergebnis 
untergliedert werden. 

5. Wie setzt das Ordnungsamt Neubrandenburg den Beschluss BV/VII/0273 
„Kommunales Sicherheitskonzept“ speziell 3.10 Ordnung, Verkehr und 
Gewerbe; Punkt 1 bis 8 um. Untergliedern Sie gemäß Ziffer 1 bis 8. 

6. Ist die Thematik Ruhestörung ganztägig ein Schwerpunkt beim Ordnungsamt? 
Wie viel Prozent der Tätigkeit nimmt dieses ein? 

7. Wie intensiv ist die Zusammenarbeit zwischen unserem Ordnungsamt und 
unserer Polizei? 

8. Gehören die Ruhestörungen zum Aufgabenbereich der Polizei oder des 
Ordnungsamtes? 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und bitten um eine schriftliche 
Auskunft innerhalb einer Frist von 21 Tagen. 

Hochachtungsvoll  

Tim Großmüller 










